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Die ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder hat am 07.10807.2004 erneut 
über die Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen und eine mögliche Bleiberechtsregelung 
beraten. Der dazu gefasste Beschluss ist als Anlage beigefügt. Danach ist die Entscheidung über den 
Zeitpunkt des Beginns der Rückführungen ausreisepflichtiger afghanischer Staatsangehöriger nach 
Afghanistan (IMK-Beschluss vom 21.11.2003 i. V. m. dem IMK-Beschluss vom 14./15.05.2003) wei-
terhin offen. Sie ist auch abhängig von dem Ergebnis bevorstehender Verhandlungen mit afghani-
schen Regierungsvertretern über Rücknahme von Flüchtlingen und von der Bestimmung des vorran-
gig zurückzuführenden Personenkreises unter Berücksichtigung einer etwaigen Bleiberechtsregelung. 
 
Nach § 54 Satz 2 AuslG ordne ich daher an, Abschiebungen afghanischer Staatsangehöriger nach 
Afghanistan weiterhin bis zum 31.12.2004 auszusetzen. Von dieser Anordnung ausgenommen sind 
Straftäter und sonstige Personen, die - nach Maßgabe des Terrorismusbekämpfungsgesetzes - die 
innere Sicherheit gefährden. Die Rückführung von Straftätern erfolgt weiterhin im Einzelfall in Ab-
stimmung mit dem Niedersächsischen Landeskriminalamt. 
 
Die erstmalige Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen nach § 30 Abs. 3 und 4 AuslG kommt weiterhin 
nicht in Betracht. Bereits erteilte Aufenthaltsbefugnisse bitte ich jedoch weiter zu verlängern und Dul- 
dungen für vollziehbar ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige jeweils für sechs Monate zu 
erneuern. 
 
 
An die Bezirksregierungen, Region Hannover, Landkreise, kreisfreien und großen selbständigen 
Städte 
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Sammlung 
 

der zur Veröffentlichung freigegebenen Beschlüsse 
 

der 174. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 
 

am 8. Juli 2004 in Kiel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9. Rückführung von afghanischen Staatsangehörigen und mögliche 

Bleiberechtsregelungen 
 
 

Beschluss: 
 
 
1. Die Innenminister und -senatoren der Länder nehmen die Berichterstattung des 

Bundesministers des Innern über seinen Afghanistanbesuch sowie über die aktuelle Lage 
dort zur Kenntnis. 

 
2. Die Innenminister und -senatoren der Länder und der Bundesminister des Innern 

bekräftigen, dass die freiwillige Rückkehr aller Personen Vorrang vor der zwangsweisen 
Rückführung genießt und weiterhin durch geeignete Maßnahmen wirksam unterstützt 
wird. 

 
3.  Die Innenminister und -senatoren der Länder bitten den Bundesminister des Innern 

zeitnah über die noch bevorstehenden Verhandlungen mit afghanischen 
Regierungsvertretern über die Rücknahme von Flüchtlingen zu berichten. 

 
4. Die Ausländerreferenten der Länder und des Bundes werden beauftragt, auf der 

Grundlage der bereits in Jena beschlossenen Rückführungsgrundsätze und des 
angestrebten „memorandum of understanding“ die praktische Umsetzung einzuleiten und 
einen Vorschlag für eine nähere Bestimmung und Eingrenzung des Personenkreises, der 
in den nächsten Monaten vorrangig zurückzuführen ist, sowie etwaige 
Bleiberechtsregelungen vorzulegen. 

 


